
Landentwicklung 4.0
LEFIS als weiterer Baustein der 
Digitalisierung



Landesent-
wicklungsplan

Bundesver-
kehrswegeplan

Regionalpläne

AEP*, ILEK**, 
LEADER**-Konzepte

„Zwiebel der Landentwicklung“ von Joachim Thomas, u.a. VÖ in „Kummer / Frankenberger: Das deutsche Vermessungs- und Geoinformationswesen 2010“ 
(Seite 383), verändert durch Holger Magel (2013), mit eigenen Ergänzungen um informelle Planungswerke (2017)

* AEP = agrarstrukturelle Entwicklungsplanungen      ** ILEK = Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte
*** LEADER = Förderbaustein der integrierten ländlichen Entwicklung (Apronym: Liaison entre actions de développement de l'économie rurale)
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Ablauf Flurbereinigung

5 Hauptphasen
• Vorbereitung und Anordnung 

des Verfahrens
• Bestandserhebungen
• Fachplanungen
• Bodenordnung
• Verfahrens

Ablauf eines Regelflurbereinigungsverfahrens
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Vorverfahren (Erhebungen, Voruntersuchungen)

Unterrichtung und Anhörung der Behörden nach § 5 (2) FlurbG

Aufklärung der voraussichtlich beteilligten Eigentümer nach § 5 (1) FlurbG

Anordnung des Verfahrens durch die (obere) Flurbereinigungsbehörde nach § 4 FlurbG

Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft  nach § 21 FlurbG
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Ermittlung der Beteiligten und Ihrer Rechte nach §§ 10ff FlurbG

Wertermittlung des Grund und Bodens, ggf. auch der wesentlichen Bestandteile und 
Rechte nach §§ 27ff FlurbG

Feststellung der Wertermittlungsergebnisse nach § 32 FlurbG

Bestandsaufnahmen im Umweltbereich
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Aufstellung des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (Plan nach §
41 FlurbG)

Feststellung oder Genehmigung des Planes nach § 41 FlurbG Vorausbau der gemeinschaftlichen Anlagen

Absteckung und aufmessung des Planes nach 
§ 41 FlurbG und darstellung der Ergebnisse in Zuteilungskarten
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Planwunschtermin für alle Eigentümer nach 
§ 57 FlurbG

Aufstellung des Flurbereinigungsplanes

Absteckung, Abmarkung und Aufmessung der neuen Grundstücke Vorläufige Besitzeinweisung
nach § 65 FlurbG

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes nach
§ 59 FlurbG

Aufstellung von Nachträgen zum Flurbereinigungsplan nach § 60 FlurbG

Abgabe verbliebener Widersprüche an die Spruchstelle Vorzeitige Ausführungsanordnung
nach § 63 FlubG

Klagen beim OVG, danach ggf. Revision beim BVG 

Ausführungsanordnung (nach Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes) nach § 61 
FlurbG Herstellung der gemeinschaftlichen Anlagen
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Berichtigung der öffentlichen Bücher (Kataster, Grundbuch etc.) nach §§ 79ff FlurbG

Schlussfeststellung nach § 149 FlurbG



Vorbereitung und Anordnung des Verfahrens



Bestandserhebungen



Fachplanung



Bodenordnung



Abschluss des Verfahrens



Zusammenfassung
Flurbereinigung…
… ordnet mehrere 100 ha Fläche neu (inkl. Wegebau).
… dauert 5 bis 15 Jahre.
… hindert nicht den gewöhnlichen Grundstücksverkehr (z.B. Kauf oder

Teilung möglich)
… vermisst in der Regel ein größeres Teilgebiet neu.
… bringt die öffentlichen Bücher auf den neuesten Stand.

Bildnachweis: BezReg Düsseldorf, Dezernat 33



Landentwicklung / Flurbereinigung in NRW

• Infrastruktur
• Forst-

wirtschaft

• Gewässer• Land-
wirtschaft



Flurbereinigung 
bundesweit





Landentwicklung 1.0 bis 3.0

Version

1.0

2.0

3.0



Landentwicklung 1.0 bis 3.0

Version Datenverarbeitung

1.0 Brunsviga
Rechenmaschine

2.0 Zuse Z11

3.0
GIS DAVID (Grafik)

NAVIS / ABOwin
(Sachdaten)



Landentwicklung 4.0
LEFIS als weiterer Baustein der 
Digitalisierung



Technische Revolution in der Datenverarbeitung

 Fachinformationssystem Landentwicklung „LEFIS“
als zentrale Komponente

LEFIS



Technische Revolution in der Datenverarbeitung

 Datenmodell LEFIS: Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft 
„nachhaltige Landentwicklung“ (ARGE Landentwicklung)

 erste Fachanwendung nach Konzept der AdV
 Nutzung der GeoInfoDok (ALKIS-Objekte)
 Ergänzung um Objekte der Bodenordnung nach 

FlurbG und LWAnpG

 Funktionsmodell und Softwareimplementierung: 
Implementierungsgemeinschaft LEFIS (6 Bundesländer) 
und Land NRW mit Fa. AED-SICAD GmbH



Technische Revolution in der Datenverarbeitung

 Fachinformationssystem Landentwicklung „LEFIS“
als zentrale Komponente

GIS DAVID
(Grafik)

AboWIN
(Sachdaten)

LEFIS
(Grafik- &

Sachdaten)

weitere
Sachdaten



Technische Revolution in der Datenverarbeitung

Vorbereitung und Einleitung

Bestandsaufnahme

Neugestaltung

Ausführung

Abschluss

LEFIS



Datenbankgrundbuch

Technische Revolution in der Datenverarbeitung

ALKIS

Datenbankgrundbuch

Bodenschätzung

LEFIS

ALKIS



Süddeutsche Zeitung (www.sz.de)
„Zwar könnte die Berechnung irgendwann auch einfacher werden, weil viele 
Daten im Grunde vorliegen: Mehr als 1000 Gutachterausschüsse ermitteln 
längst sogenannte "Bodenrichtwerte", in vielen Städten gibt es Mietspiegel, 
hinzu kommen Finanzamt, Grundbuch- und Katasterämter. Die
wertvollen Informationen, die für die Besteuerung von Haus und 
Grund nutzbar wären, müssten also nur noch geschürft 
werden. Doch solche technisch komplett unterschiedlichen Datenbanken 
so zu vernetzen, dass es bis zum Grundsteuerbescheid nur noch ein 
Knopfdruck ist, wäre ebenfalls ein gewaltiges Unterfangen.“







Technische Revolution in der Datenverarbeitung

 Fachinformationssystem Landentwicklung „LEFIS“
als zentrale Komponente

LEFIS



Technische Revolution in der Datenverarbeitung

Coesfeld

Detmold

Köln

Mönchen-
gladbach

SiegenSoest

MKULNV

Aachen

Bielefeld

LEFIS
(IT.NRW)

IT.NRW



Digitalisierungsmehrwerte

 LEFIS und Grundbuch

 LEFIS und Dokumentenmanagement

 LEFIS und Karten



LEFIS-Folien

























Thorsten Dirks, CEO von Telefónica Deutschland in Süddeutsche Zeitung 2015:

"Wenn sie einen Scheißprozess 
digitalisieren, dann haben sie einen 

scheiß digitalen Prozess.“







Mehrwerte von LEFIS
 zentrale Datenhaltung und Administration

 Integrale Datenbank von Sach- und Grafikdaten

 Nutzung der ALKIS-Objekte / DABAG-Objekte

 (Einfache) Ableitung von Anschreiben, Karten und 
Nachweisen



Mehrwerte von LEFIS
 zentrale Datenhaltung und Administration

=> Reduzierung der IT-Kosten
=> nur eine Vorlage für viele Nutzer

 Integrale Datenbank von Sach- und Grafikdaten
=> keine Aktualitätsprobleme der Daten
=> Konsistenzprüfungen der Dateninhalte
=> Erstellung sämtlicher Karten und Nachweise

 Nutzung der ALKIS-Objekte / DABAG-Objekte
=> „EVA“ (Einheitlich – Vollständig – Aktuell)
=> keine händische Nacherfassung, vollständig

automatisierter Datenaustausch



Mehrwerte von LEFIS
 (Einfache) Ableitung von

- Anschreiben
- Karten und
- Nachweisen
aus dem bestehenden Datenbestand

=> in eine Datei je Ordnungsnummer,
=> keine händische Sortierung,
=> automatische Übernahme in ein Dokumenten-

managementsystem möglich
=> automatischer Versand durch Druckstraßen



Herausforderungen von LEFIS
 zentrale Datenhaltung und Administration

 Integrale Datenbank von Sach- und Grafikdaten

 Nutzung der ALKIS-Objekte / DABAG-Objekte

 (Einfache) Ableitung von Anschreiben, Karten und 
Nachweisen



Herausforderungen von LEFIS
 zentrale Datenhaltung und Administration

=> Problem bei Systemupdates und -störungen

 Integrale Datenbank von Sach- und Grafikdaten
=> jedes Objekt nur einmal in der Datenbank

 Nutzung der ALKIS-Objekte / DABAG-Objekte
=> klare Absprachen erforderlich

 (Einfache) Ableitung von Anschreiben, Karten und 
Nachweisen
=> Mitnahme von kreativen Mitarbeitern



Landentwicklung 5.0
Visionen für die Zukunft



Vision für die Landentwicklung

 §59 FlurbG:
(1) Der Flurbereinigungsplan ist den Beteiligten 

bekanntzugeben. Die neue Feldeinteilung ist ihnen 
auf Wunsch an Ort und Stelle zu erläutern.

(2) Widersprüche gegen den bekanntgegebenen 
Flurbereinigungsplan müssen die Beteiligten zur 
Vermeidung des Ausschlusses in einem 
Anhörungstermin vorbringen; hierauf ist in der 
Ladung und im Termin hinzuweisen. Die 
Ladungsfrist beträgt zwei Wochen.

(3) […]



„… auf Wunsch an Ort und Stelle zu erläutern.“

Von Maurizio Pesce -
https://www.flickr.com/photos/pestoverde/17136177965, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39894108
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Mehr Visionen, aber auch Rückblickendes ….

kostenfrei zum Download oder 
kostenpflichtig als Druckexemplar

www.dlkg.org
=> Schriftenreihe

 Sonderheft 07 „Technikumbau …“
 Sonderheft 16 „Landentwicklung 4.0“



www.landentwicklung.de
=> Informationssysteme und Geodaten

=> LEFIS



RVermD Andreas Wizesarsky

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW

Referat „Bodenordnung, Vermessung und Technologie in der Flurbereinigung“

Telefon: 0211 – 45 66 364   - andreas.wizesarsky@mulnv.nrw.de

Landentwicklung 4.0
Neue Technologien in der Flurbereinigung


